
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1994/3/14 93/10/0116
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.03.1994

Index

L55006 Baumschutz Landschaftsschutz Naturschutz Steiermark

L55056 Nationalpark Biosphärenpark Steiermark

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

NatSchG Stmk 1976 §10 Abs1 idF 1985/079;

Rechtssatz

Die mögliche Beeinträchtigung der durch eine naturschutzrechtliche Bewilligung verliehenen Rechte durch eine

Naturdenkmalerklärung nach dem Stmk NatSchG 1976 begründet die Parteistellung des Inhabers dieser Bewilligung im

Verfahren zur Naturdenkmalerklärung (hier: Kraftwerksprojekt).
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